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Politiſcher Tagesbericht.
Die Unterſtützung, welche die freiconſervative Partei der

deutſchconſervativen in der Börſenſteuercommiſſion ge
währt hat, iſt, wie von uns bereits hervorgehoben, nur eine be
dingte geweſen, um die Durchberathung des von Wedell'ſchen
Geſetzentwurfs überhaupt zu ermöglichen. Jn Folge deſſen baſirte
auch der in der letzten Nummer unſeres Blattes erwähnte frei
conſervative Antrag, den Satz für eine procentuale Börſenſteuer
eventuell von 10 auf pro Mill. zu normiren, auf keinem
realen Untergrund; es war nur ein ſogenannter Eventualantrag,
der nur dann practiſch im Reichstage geſtellt werden ſollte, wenn

eine gründliche Durchberathung und wirkliche Annahme des con
ſervativen Entwurfs in Ausſicht ſtände. Da dies bei der Stim
mung der liberalen Parteien und der reſervirten Haltung der Re
gierung leider nicht zu erwarten iſt, ſo gedenken die Freicon-
ſervativen, um den geſunden Gedanken einer angemeſſenen
Beſteuerung der Börſe nicht preiszugeben, mit einem neuen An-
trag ſelbſtſtändig vorzugehen, bei welchem ſie ſowohl auf die
Unterſtützung der Conſervativen und des Centrums, als auch auf
den Beiſtand der Nationalliberalen glauben rechnen zu dürfen.
Sie ſchlagen nämlich eine Kontingentirung der Börſen-
ſteuer vor, der Art, daß die Höhe derſelben vom Reichstag je
nach den Bedürfniſſen des Reichshaushalts in jedem Jahr nor
mirt und auf die einzelnen Börſen je nach ihren Jahresumſätzen
vertheilt werden ſoll. Graf Hatzfeld hat bereits in der
Börſenſteuer- Kommiſſion einen ſolchen Geſetzentwurf angekündigt,
deſſen weſentlichſte Beſtimmungen folgende ſein ſollen:

Art. 1. Vom Etatsjahre 1884/85 ab wird im Deutſchen Reich
eine Steuer vom börſenmäßigen Umſatz in Werthpapieren

oben.e Art. 2. Der Geſammtbetrag der in jedem Etatsjahr zu
erhebenden Börſenſteuer (Art. 1) wird im Reichshaushalts-
Etat feſtgeſtell. Die Erhebung erfolgt durch die Ver-
theilung des Geſammtbetrages auf die einzeln en im
Deutſchen Reiche beſtehenden Börſen, an denen der
Handel mit betrieben wird (Fonds-und Effekten-Börſen), und innerhalb derſelben durch
Vertheilung auf die einzelnen Steuerpflichtigen.Art. 3. Hie Vertheilung des Geſammtaufkommen Solls der

Steuer auf die einzelnen Börſen geſchieht auf Grund des Reichs
haushalts- Etats alljährlich durch den Bundesrath nach Anhörung
derjenigen Landesregierungen, in deren Gebiet Börſen beſtehen. Der
Bundesrath legt der Vertheilung einen Maßſtab zu Grunde, der
von ihm ein für alle Mal beſchloſſen und im ReichsGeſetzblatt be
kannt gemacht wird. Der Bundesrath kann den Vertheilungsmaßſtab
von 5 zu 5 Jahren einer Reviſion unterziehen.

Art. 4. Steuerpflichtig (Art. 2) in einem beſtimmten
Etatsjahr iſt, wer an einer der im Deutſchen Reich beſtehenden Börfen innerhalb deſſelben als Börſenbe-
ſucher im eigenen Namen, auf eigene oder fremde Rech-
nung ſelbſt oder durch Vertreter Geſchäfte abſchließt,
welche auf Kauf, Rückkauf und Tauſch oder Lieferung
von Werthpapieren gerichtet ſind.

Art. 7. Wer im Laufe des Etatsjahres an einer Börſe Ge
ſchäfte abſchließen will durch deren Abſchluß er im Sinne dieſes
Geſetzes S wird, hat ſeinen Namen zur Eintragung in
ein von dem Böſenvorſtand (Börſen Kommiſſion u. ſ. w.) zu füh-
rendes Regiſter anzumelden. Ueber die erfolgte Anmeldung hat
der Börſenvorſtand eine Beſcheinigung zu ertheilen.

Art. 8. Die Vertheilung des auf die einzelne Börſe entfallenen
Theil-Aufkommen-Solls der Steuer (Art. 3) erfolgt nach
Ablauf des betreffenden Etatsjahres auf die innerhalb deſſelben in
das Regiſter des Börſenvorſtandes eingetragenen Steuerpflichtigen
(Art. 7) nach Maßgabe des ſchätzungsweiſe von ihnen durch ſteuer
pflichtige Geſchäfte bewirkten Umſatzes.

Zu dieſem Zwecke werden die Steuerpflichtigen
derart in eine Reihe von Klaſſen eingetheilt, daß der
größere Umſatz die Einreihung in eine höhere Klaſſe
bedingt, Jeder einer ſolchen Klaſſe angehörige Steuerpflichtige hat
zu dem die Börſe treffenden Theil-Aufkommen-Soll der Steuer ſo
viel Einheiten beizutragen, als die Ziffer ſeiner Klaſſe anzeigt.

Art. 9. Die Feſtſtellung der Zahl der zu bildenden Klaſſen,
ſowie die Abgrenzung derſelben nach dem Umſatz der in ſie ein
zureihenden Steuerpflichtigen erfolgt in der nach den Landesgeſetzen
für die Steuer-Ordnungen der einzelnen Börſen maßgebenden Art
und Form.

Art. 10. Zur Einſchätzung der Steuerpflichtigen in die Klaſſen
behufs vorläufiger Feſtſtellung des Erhebungsplanes werden bei den
einzelnen Börſen Kommiſſionen gebildet. Dieſelben beſtehen aus 11
Mitgliedern. Zwei derſelben werden von der Centralbehörde des
Bundesſtaates aus den Mitgliedern der für den Börſenplatz beſtehen-
den höheren Behörde für die Verwaltung der direkten Steuern, ins
beſondere der Gewerbeſteuer vom Handel, auf ein Jahr ernannt;
einem von ihnen wird zugleich das Amt des Vorſitzenden der Kom
miſſion übertragen. Die übrigen 9 Mitglieder werden alljährlich vom
Börſenvorſtand gewählt, und zwar 7 Mitglieder aus ſeiner Mitte
oder aus der Zahl der in die Steuerliſte (Art. 7) eingetragenen
Steuerpfl,chtigen, die übrigen 2 aus der Zahl der an der Börſe fun-
girenden ereidigten Makler.

Art. 12. Jm April eines jeden Jahres ſtellt die Einſchätzungs-
kommiſſion (Art. 10) für die Erhebung des auf das verfloſſene
Etatsjahr entfallenen Theil-Einkommen-Solls (Art. 3) in Gemäß-
heit der Art. 8 und 9 dieſes Geſetzes und der auf Grund des Art. 9
erlaſſenen Beſtimmungen nach freier Würdigung der ihrer Wiſſen-
ſchaft unterſtehenden Thatſachen einen vorläufigen Erhebungsplan
auf. Derſelbe wird 14 Tage hindurch an der Börſe zu Jeder-
manns Einſicht aufgelegt. Jnnerhalb dieſer Friſt kann ein Ein
W gegen die Veranlagung bei der Kommiſſion ſelbſt angebracht

erden.
Art. 13. Nach Ablauf der Friſt (Art. 12) überreicht die Kom-

miſſion den vorläufigen Erhebungsplan mit den Einſprachen und
einem motivirten Gutachten über dieſelben der höheren Steuerbehörde
(Art. 10), welche endgültig über die Einſprachen entſcheidet und den
Erhebungsplan feſtſtellt.

Art. 14. Wer an einer Börſe Geſchäfte abſchließt, durch deren
Abſchluß er im Sinne dieſes Geſetzes ſteuerpflichtig wird, ohne
ſeinen Namen zur Eintragung in däs Regiſter (Art. 7) angemel
det zu haben, wird mit einer Geldſtrafe bis zu 300 belegt.
Die gleiche Strafe trifft die Vorſtände von Aktiengeſellſchaften,
Kommanditgeſellſchaften von Aktien und juriſtiſchen Perſonen, welche
die Eintragung der von ihnen vertretenen ſteuerpflichtig gewordenen
Geſellſchaften u. ſ. w. unterlaſſen.

Die Umwandlung der Geldſtrafe in Freiheitsſtrafe findet im Un
n nicht ſtatt. Auch darf zur Beitreibung von Geldſtrafen
ohne Zuſtimmung des Verurtheilten, wenn dieſer ein Deutſcher iſt,
kein Grundſtück ſubhaſtirt werde

Art. 16. Der Ertrag der auf Grund dieſes Geſetzes zu er
hebenden Abgaben fließt nach Abzug der ausgefallenen Beträge,
ſowie der den einzelnen mit der Erhebung der Steuer befaßten
Bundesſtaaten in Höhe von 2 pCt. der in ihnen aufkommenden
Summe zu gewährenden Erhebungs und Verwaltungskoſten in die
Reichskaſſe, und iſt den einzelnen Bundesſtaaten nach dem Maßſtab
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der Bevölkerung, mit welcher ſie zu den Matrikularbeiträgen heran
gezogen werden, zu überweiſen.

Zu welchen Ungeheuerlichkeiten deutſche Prin-
zipienreiterei führen kann, erſieht man aus einem Be
ſchluſſe welchen die Wahlprüfungscommiſſion des Reichstags in
ihrer letzten Sitzung bei Prüfung der Wahl des Abg. Leuſchner
(17. Wahlkreis des Königsreichs Sachſen) gefaßt hat. Die Com-
miſſion trat namentlich auf Grund eines in einem Proteſt gegen
die Leuſchnerſche Wahl behaupteten Vorgangs in Meerane in
eine prinzipielle Erörterung über die Frage ein, ob die Polizei-
behörde auf Grund des Sozialiſtengeſetzes das Recht
habe, Verſammlungen lediglich daraufhin zu ver-
bieten, daß ſolche von notoriſch der ſozialdemokra-
tiſchen Partei angehörenden Perſonen berufen ſeien,
oder auch, daß vorher bekannt ſei, daß ein Sozial-
demokrat in einer ſolchen als Redner auftreten
werde. Nach dem ganzen Geiſt, in welchem das Sozialiſten
geſetz abgefaßt iſt, und den Zwecken, denen es dienen ſoll, hätte,
ſo meinen wir, über dieſe Frage kein Zweifel aufkommen können
denn ſoll einmal die ſozialiſtiſche Agitation in Verſammlungen
und Vereinen unmöglich gemacht werden, fo beſagt ſchon der get
ſunde Menſchenverſtand, daß Verſammlungen abſolut unſtatthaf-
ſind, die entweder von notoriſchen Führern der Sozialdemoknatie
berufen werden, oder in denen ſozialdemokratiſche Redner zu
ſprechen beabſichtigen. Die bloße Thatſache, daß ein ſolcher
Führer, bezw. Redner ſich als Sozialdemokrat gerirt,
bekundet ſchon das Beſtreben, der ſozialdemokratiſchen Propaganda
direct oder indirect Vorſchuh zu leiſten, ſei es auch nur dadurch,
daß das Zuſammenſein von Geſinnungsgenoſſen das Bewußtſein
des Fortbeſtandes der Partei und der Zugehörigkeit zu ihr lebendig
erhält, und dies iſt nach den auf der Reichstagstribüne
mit cyniſcher Offenheit dargelegten revolutionären
Grundſätzen der Sozialdemokraten offenbar unverein-
bar mit dem Wohle des Staates.

Anders hat die Wahlprüfungscommiſſion geurtheilt. Ein-
ſtimmig war dieſelbe der Anſicht, daß die angeführten Momente
allein nicht als Thatſachen im Sinne des Geſetzes anzuſehen ſeien,
welche das Verbot einer Verſammlung rechtfertigten. Der Reichs
tag habe die Pflicht, dafür zu ſorgen, daß die geſetzlichen Beſtim
mungen nicht durch die Behörden verletzt würden. 9 17 des Wahl
geſetzes gewährleiſte den Wahlberechtigten das Recht, zum Betriebe
der Wahl Vereine zu bilden und in geſchloſſenen Räumen öffent-
liche Verſammlungen zu veranſtalten. Eine Beſchränkung dieſes
Rechts könne durch das Sozialiſtengeſetz nur herbeigeführt wer
den, wenn Thatſachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen,

daß die Wahlverſammlung die Beſtimmung habe, kommuniſtiſche
oder ſozialiſtiſche auf den Umſturz der beſtehenden Staats und
Geſellſchaftsordnung gerichtete Beſtrebungen zu verfolgen. Aus
der Perſon des Unternehmers einer ſolchen Verſammlung oder aus
den Perſonen der angekündigten Redner allein könne eine ſolche
Beſtimmung nicht ohne Weiteres gefolgert werden. Mit Rückſicht
auf die prinzipielle Wichtigkeit dieſer Frage ſtellte die Kommiſſion,
und zwar einſtimmig, folgenden Grundſatz auf: „Die Anmeldung
einer Wahlverſammlung durch einen Sozialdemokraten kann an
ſich, auch ſelbſt in Verbindung mit der Ankündigung, daß in der
Wahlverſammlung ein Sozialdemokrat als Redner auftreten
werde, nicht als Thatſache angeſehen werden, welche gemäß 9 9
Abſ. 2 des Geſetzes vom 20. October 1878 die Annahme recht-
fertigt, daß die Wahlverſammlung zur Förderung ſozialdemokrati
ſcher, ſozialiſtiſcher oder communiſtiſcher, auf den Umſturz der
beſtehenden Staats oder Geſellſchaftsordnung gerichteter Beſtre

bungen beſtimmt iſt.“

Die neueſten Vorlagen der Staatsregierung auf dem
Gebiete der Verwaltungs-Reorganiſation.

(Fortſetzung aus der 1. Beilage.)
Zur Beſeitigung der angedeuteten Mißſtände, in deren Gefolge

die Bevölkerung von Jahr zu Jahr weniger von den gebotenen
Rechtsſchutz- Mitteln Gebrauch machte und zur Weiterführung der
Verwaltungs-Reform legte die Regierung in den Seſſionen von
1878/80 und 80/81 Entwürfe zu einem Geſetze über die Organiſa-
tion der allgemeinen Landesverwaltung, zu einem neuen Zuſtändig-
keits-Geſetze ſowie Novellen zum Gerichtsverfaſſungs Geſetze, zur
Kreis- und Verwaltungs- Ordnung vor.

Unter Umgeſtaltung der höheren Verwaltungs Behörden Jn-
ſonderheit der Regierungen, deren 1. Abtheilungen in Wegfall
kamen, und unter Beibehaltung der beſtehenden territorialen Ver-
waltungs-Eintheilung ward die viel ventilirte Frage über die Bei-
behaltung der Regier.-Bezirke definitiv bejahend entſchieden. Ober
präſidenten, Regierungspräſidenten und Landräthe bilden ſelbſtſtän-
dige Verwaltungs-Jnſtanzen als Organe der Staatsregierung für
alle Angelegenheit der allgemeinen Landes-Verwaltung, die nicht be
ſondern Behörden übertragen ſind. Sie führen die Geſchäfte mit
voller perſönliche Verantwortlichkeit. Zur collegialen Erledigung
einzelner Geſchäfte, wo ſolche vorgeſchrieben, bleiben als beſchließende
Organe des Seifgovernerments, die Kreis und StadtAusſchüſſe und
die mit Heranziehung von Ehrenbeamten gebildeten Bezirks und
Provinzial-Räthe beſtehen. Jn Beibehaltung der Unterſcheidung
von Beſchluß- und von Streitſachen im Sinne der Geſetzgebung
von 1875/76 wird die VerwaltungsJurisdiktion wie bisher inſtanzen
mäßig von unten herauf durch die Verwaltungs Gerichte geübt.
Die Vorſchriften für das Verfahren ſind ſyſtematiſch im Verwal
tungs GerichtsGeſetze reſp. im Organiſations Geſetze zuſammenge-
faßt, das Verfahren ſelbſt iſt ſoweit es die Scheidung zwiſchen
Streit- und Beſchluß-Sachen zuließ durch Einführung gleich
mäßiger Friſten für Anbringung von Klagen und Beſchwerden und
aller Rechtsmittel, durch Wegfall der Belehnungspflicht bei Zulaſſung
einer Wieder- Einſetzung in den vorigen Stand bei unverſchuldeter
Friſt-Verſäumung und Beſeitigung der Rechts Nachtheile bei An
meldung des Rechtsmittels bei einer nicht richtigen Behörde, durch
Erweiterung der Befugniß der Vorſitzenden der Beſchluß Behörden
zum Erlaß von Verfügungen und Beſcheiden Namens des Colegii
unter Zulaſſung eines Einſpruchs dagegen, durch Verringerung der
vielfachen Jnſtanzen über die regelmäßigen 3 hinaus wie unter
dieſe herab thunlich vereinfacht, auch den Civilgerichten gegenüber
die Verwaltung durch die Beſtimmung ſichergeſtellt, daß die Ver
waltungs- Gerichte für die Entſcheidung der durch das Geſetz ihnen
überwieſenen, öffentlich rechtlichen Streitſachen ausſchiießlich zuſtän-
dig ſein ſollen. Es ward endlich das Polizei-Verordnungsrecht der
CentralProvinzialBezirks und Kreisbehörden einheitlich geregelt
und endlich behufs gleichmäßiger Einführung der Reform Geſetze
in der ganzen Monarchie die Aufnahme von Uebergangsbeſtim-
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mungen für die neuen Provinzen in Vorſchlag gebracht. Aber ge
rade dieſe Uebergangsbeſtimmungen fanden bei, den Ver-
tretern der letzten lebhaften Widerſpruch, der zur Suspenfion der
Reform in dieſen Provinzen bis zum Erlaß neuer Kreis und

rovinzial Ordnungen für dieſelben führte. Die alten
reisordnungs Provinzen blieben in Folge deſſen das Experi

mentir Gebiet für die neue Geſetzgebung und obendrein fand
dieſe die Zuſtimmung beider Häuſer nur mit Ausſchluß des
neuen Zuſtandigkeits Geſetzes, deſſen Zuſtandekommen an dem
Vorlagen des Abgeordneten- Hauſes auf Aufnahme von jedenfalls
nicht in dies Geſetz ſondern in die Städte-Ordnung gehörigen Be-
ſtimmungen über die NichtBeſtätigung von Magiſtrats Mitgliedern
ſcheiterte, ein Umſtand, der zur Folge hat, daß nun auch die in das
neue Competenz- Geſetz übernommenen Beſtimmungen in Betreff der
Kommunal- Angelegenheit der Städte nicht in Kraft getreten ſind
und deren Beauffichtigung nur nach Wegfall der 1. Abtheilungen
der Regierung auf die Regierungs Präſidenten allein übergegangen iſt.

Um weiter zu bauen, ſchritt die Regierung nunmehr ganz loyal
zur Ausarbeitung von Kreis und Provinzial Ordnungen und zwar
zunächſt für Hannover und Schleswig-Holſtein, hörte darüber die
betr. Provinzial. Landtage und brachte in der Seſſion von 81--82
den Entwurf für Hannover ein. Jn dem dortigen Provinzial
Landtage fand ſich indeß, als die Sache praktiſch verwirklicht werden
ſollte, wider Erwarten ein ſolcher Widerſpruch, daß das Miniſterium
Eulenburg von der Einführung der Verwaltungsgeſetze abſah.

Das bald darauf neugebildete Miniſterium Puttkamer, nicht
bei der ſeitherigen Geſetz Gebung engagirt und durch dogmatiſirende
Neigungen nicht beherrſcht, legte nun den Provinzial-Landtagen der
Kreis-OrdnungsProvinzen beſtimmt formulirte Fragen vor, um
eine feſte Unterlage für die Frage zu gewinnen, ob die bisherige Ge
ſetzgebung das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen habe und ob
eine Aenderung und Vereinfachung etwa als eine Verminderung des
Rechtſchutzes empfunden werden würde?

Nachdem alle Prov. Landtage mit größten Majoritäten ſich für
Vereinigung von Bezirksräthen und Verwaltungs- Gerichten und mit
alleiniger Ausnahme von Pommern ſich für die Aufhebung des
Unterſchiedes von Verwaltungs-Streit- und Beſchluß-
Sachen ausgeſprochen, hat die Regierung jetzt wieder eine Novelle
zum Organiſations- Geſetze und zum Gerichts Verwaltungs Geſetz
ſowie ein neues Zuſtändigkeits- Geſetz eingebracht. Wieder wird in
den neuen Geſctz- Vorlagen die Verwaltungsreform im Prinzip für
die ganze Monarchie zum Abſchluß gebracht, vorbehaltlich des künf
tigen Erlaſſes einer neuer Städte Ordnung und von Land Gemeinde
Ordnungen für die verſchiedenen Provinzen, thatſächlich jedoch bleibt
ſie für die neuen Provinzen und Poſen bis zum Ergange neuer
Kreis und Provinz.-Ordnungen außer Anwendung.

An der Selbſt- Verwaltung der Kreiſe und Provinzen wird
darin nichts geändert, ebenſowenig an der Uebertragung ſtaatlicherFunktion an die unteren kommunalen Verwaltunge Drgane und an

der Heranziehung des gewählten Laien-Elements zu Geſchäften des
öffentlichen Lebens neben Berufsbeamten. Das in der Kreisordnung
verfolgte Ziel, ausgiebigen und wirkſamen Rechtsſchutz auf dem
Geſammt Gebiete der Verwaltung und des öffentlichen Rechts zu
ſchaffen, wird vor wie nach durch kontradiktoriſches Verfahren vor
Collegien und geſetzlich geordnete Zuſtändigkeit des Ober-Verwaltungs-
Gerichts feſtgehalten, es wird der Umgang genommen von einer im
Geſetz vorgenommenen, durchgreifenden cafuiſtiſchen Sonderung
der en und ſonſtigen Verwaltungs- Sachen und von einer
Ueberweiſung der Rechts reſp. Zweckmäßigkeits Fragen in der
Mittel-Jnſtanz an getrennte Behörden es wird vielmehr der Ein
tritt des im Verwaltungs- Gerichts- Geſetze normirten
förmlichen Verfahrens davon abhängig gemacht, ob von der
zur Beſchlußfaſſung berufenen Behörde reſp. deren Vorſitzenden
oder aber Seitens der Betheiligten eine ſachgemäßere
Entſcheidung davon erwartet und darauf von der erſten
Beſchlußfaſſung der Behörde angetragen wird.

Unter Belaſſung des Kreis reſp. Stadt- Ausſchuſſes in ſeiner
bisherigen Doppel- Stellung wird in der Mittel-Jnſtanz an die
Stele des Bezirks-Verwaltungs Gerichts und Bezirksraths eine
neue, Verwaltungs Gericht genannte Behörde unter Vorſitz des
Regierungs Präſidenten geſetzt, beſtehend aus zwei Berufs Beamten
und vier vom Provinzial- Ausſchuß zu wählenden LaienMitgliedern.

Einer der Berufs Beamten fungirt zugleich als Stellvertreter des
Regierungs Präſidenten mit dem Titel „Verwaltungsgerichts-
Direktor“. Für Berufs wie Ehrenbeamte gilt in ihrer Eigenſchaft
als Mitglieder des Verwaltungs-Gerichts das Geſetz über die Dienſt
vergehen der Richter und dürfen die Berufs-Beamten auch nur
nach Beſtimmung der zuſtändigen Miniſter zu andern Geſchäften
am Sitz der Regierung verwendet werden

Die ſeither dem Provinz-Rath überwieſenen Geſchäfte werden
theils den Verwaltungs- Gerichten überwieſen, theils tritt in den
Fällen, wo der Oberpräſident an eine collegiale Zuſtimmung ge-
bunden ſein ſoll, der Provinz- Ausſchuß an ſeine Stelle, theils wird
in Fällen, wo nicht der Provinz Jnſtanz ſondern den Central-
Stellen bei Fragen hervorragend techniſcher Natur die nöthigen
Hülfsmittel zu ſachgemäßer Beurtheiligung zu Gebote ſtehen, die
Ober-Jnſtanz bei Beſchwerden wieder in die Miniſterien verlegt,
namentlich in gewerbe- und baupolizeilichen Sachen.

Wo nicht das förmliche Verwaltungs-Streitverfahren eintritt,
faſſen die Behörden ihre Beſchlüſſe auf Grund der verhandelten
Akte, ſind aber nicht beſchränkt, auch hier der Unterſuchungs-
Maxime entſprechend Unterſuchungen an Ort und Stelle vorzu
nehmen und Beweis zu erheben.

Mag das Verw.Streit-Verfahren eingetreten ſein oder nicht, ſo
findet mit Ausnahme der der eigentlichen Verwaltung angehörenden,
im Compet.Geſetz angegebenen Fälle, wo nur die Beſchwerde an eine
höhere Adminifſirativ- Behörde den vorgeſetzten Einzel Beamten
reſp. die Miniſterien 2c. zugelaſſen, gegen alle Beſchlüſſe des Kreis
reſp. Stadt- Ausſchuſſes die Beſchwerde an das Verwaltungs-Gericht,
gegen die in erſter Jnſtanz ergehenden Beſchlüſſe des letzteren die Be
rufung an das Ober-Verw.Gericht, gegen die Beſchlüſſe des Verw.
Gerichts in zweiter Jnſtanz aber nur die Reviſion an das Ober
Verwaltungs- Gericht ſtatt, ein der alten Nichtigkeitsbeſchwerde
entſprechendes Rechteémittel.

Verkürzt iſt der Jnſtanzen-Zug gegen früher bezüglich der Be
ſchwerden, welche die Leitung des Verfahrens, den Koſtenpunkt und
die Vollſtreckung betreffen, ſofern hier die in der Hauptſache vorge-
ordnete Jnſtanz endgiltig entſcheidet. außerdem durch die Zuweiſung
von Beſchwerden der Armen in Städten bis zu 10000 Einw. zur
endgültigen Entſcheidung an den Kreis Ausſchuß, durch den Aus
ſchluß der Schank-Sachen und einiger anderen, nicht zur Verfolgung
bis in die höchſte Jnſtanz geeigneten Sachen von der Competenz des
Ober-Verwaltungs-Gerichts, während dies wieder ausſchließlich zur
Entſcheidung über alle Anfechtungen von Beſchlüſſen des Kreis(Stadt)
Ausſchuſſes und des Verwaltungsgerichts durch deren Vorſitzende wegen
Competenz Ueberſchreitung oder Rechts- und Geſetzwidrigkeit be
rufen wird. Wo es ſich um Ertheilung von Zuſtimmungen und Be
ſtätigungen in eigentlichen Verwaltungsſachen ſeitens der einzelnen
Beamten handelt, iſt die Verſagung an die Zuſtimmung der ihnen
zur Seite ſtehenden Collegien gebunden, ebenſo bedarf es deren
in den, dieſer eigentlichen Verwaltung angehörenden, im Zuſtändig-
keits Geſetz aufgeführten Fällen, wo die Berufung an den Einzel
beamten geht und dieſer den Beſchluß in der VorJnſtanz ändern will.

Bei Beſchwerden gegen polizeiliche Verfügungen iſt es dabei be
laſſen, daß dieſelben an die Einzel-Beamten, Landrath, Regierungs
Präſident, oder Ober- Präſident gehen und gegen den End-vBeſcheid,
der letzteren aber nur wegen Rechts wie Rechtswidrigkeit die Klage
beim Ober Verwaltungs Gericht ſtatthaft iſt, während gegen
Feſtſetzung und Ausführung von Zwangsmitteln und Beſchwerde im.
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AufſichtsWege offen n Beſeitigt iſt die ſeitherige WohlKlage,ff. aber auch hier beſtimmt, daß wenn die Beſchwerde ausdrück

lich auf die Behauptung des Rechts oder Rechtswidrigkeit geſtützt
wird, die Zurückweiſung ſeitens des Einzelbeamiten und unter Zu
ſtimmung der ihm zur Seite ſtehenden Collegien Verwalt.Ge
richt, prov. Ausſchuß erfolgen darf.Das frühere Verwalt.GerichtsGeſetz wird in der neuen Vor
lage als Geſetz betr. die Verfaſſung des O.V.-Gerichts
und das Verwalt.-Streit-Verfahren bezeichnet und enthält
jetzt ausſchließlich die Prozeß- Ordnung für das O. Verw. Ger., deſſen
Beſtimmungen demgemäß auch für die unteren Jnſtanzen Anwend-
ung finden.c W neue Zuſtändigkeits-Geſetz endlich, nunmehr befreit

von allen Beſtimmungen über Organiſation und Verfahren, regelt
für die einzelnen Materien die Mitwirkung der beſchließenden Colle
gien und die ſachliche Zuſtändigkeit des O.Verw.-Gerichts wie der
Einzel- Beamten und ſonſtigen Behörden und fichert die Grenzen
der Verwalt. Gerichtsbarkeit gegenüber der Civilgerichtsbarkeit noch
atte durch ausdrücklichen Ausſchluß des früher noch in anker

aterien zugelaſſenen Rechtswegs, inſonderheit bezüglich der ſtädti
ſchen und ländlichen Gemeinde-Abgaben, Orts- und Landarmen
Schul und Schulbau und andere VerbandsBeiträge. Es beſeitigt
die Unzuträglichkeit des früheren r n bezüglich der
den Behörden angewieſenen ParteiRolle und das Anordnungsrecht
derſelben ſo weit dies nicht ſchon durch die Novelle zur Kreis
und Prov.- Ordnung geſchehen und a Vmnſt im Uebrigen die Be
ſtimmungen dieſes Competenz Geſetzes in Anſehung der ſeither nochzum Keſſort der Regierungs Abtheilung des Jnnern gehörigen Ver

waltungs-Gebiete, in specie der ſtädtiſchen Communal Angelegenheit
und mit Rückſicht auf die beſtehende Verwalt. Ordnung in den neuen
Provinzen.

Vermiſchte Nachrichten.
Deutſchland. Berlin, 3. Februar. (Erſchwerung

der Aſſeſſoren-Prüfung.) Es iſt bereits mitgetheilt, daß,
um der Ueberfüllung in der juriſtiſchen Laufbahn Einhalt zu
thun, der Juſtizminiſter wieder zu einer Erſchwerung der Aſſeſſo
ren Prüfung geſchritten und das betreffende Regulativ bereits
habe ausarbeiten laſſen. Wie das „Berl. Tgbl.“ jetzt meldet,
„ſoll eine der weſentlichſten Beſtimmungen des neuen Regulativs
darin beſtehen, daß fortab nicht mehr die Majorität, ſondern nur
Stimmeneinigkeit der Prüfungs-Commiſſare über den Aus-
fall des Examens entſcheiden ſoll. Der Candidat, der alſo bisher
daſſelbe beſtanden hätte, ſobald von den drei Examinatoren ſich
zwei zu ſeinen Gunſten erklärten, würde von dem Jnkrafttreten
dieſes neueſten Regulativs an entſchieden durchfallen, wenn auch

nur einer der Prüfungs-Commiſſarien gegen ihn wäre
(Jn ſeltſamer Weiſe hat der Zufall) in einem

Offenbacher Handelshauſe ſeine Rolle geſpielt. Am 31. Januar
ſollte der 150jährige Beſtand des älteſten Offenbacher Hauſes,
der weltberühmten Schnupftabakfabrik von Gebrüder Bernard,
gegründet am 31. Januar 1733, innerhalb derſelben feſtlich be
gangen werden und in der Nacht, welche dieſem Tage voraus-
ging, verſtarb der greiſe Senior der Firma, Herr Adolph d'Or-
ville. Man fand ihn am Morgen todt in ſeinem Bette; ein
Herzſchlag hatte ſeinem Leben ein jähes Ende bereitet.

Deutſcher Verein zur Beförderung der Luft-
ſchifffahrt.) Am Sonnabend Abend hielt in der Verſammlung
des „Deutſchen Vereins zur Beförderung der Luftſchifffahrt“ im
Unionhotel Freiherr v. Hagen einen Vortrag über die letzte
Periode der militäriſchen Aeronautik ſeit 1870. Eine größere
Anzahl von Offizieren des Generalſtabes, der Kriegsacademie
und der Berliner Garniſon wohnten als Gäſte dem intereſſanten
Vortrage bei. Der Redner ſchilderte in eingehender Weiſe die
Thätigkeit der franzöſiſchen Armee auf dieſem Gebiete, gab aber
auch gleichzeitig einen Ueberblick über die Leiſtungen des erſten
deutſchen LuftſchifferDetachements im franzöſiſchen Feldzuge,
welches im September 1870 in Cöln formirt wurde, und darauf
kurze Zeit hindurch mit zwei Ballons vor Straßburg operirte.
Die Kaptivballons zu Rekognoscirungen haben im letzten Feld
zuge auf deutſcher wie auf franzöſiſcher Seite kein bedeutendes
Reſultat ergeben, woran einmal der überaus ſtrenge Winter von
1870/71, andererſeits der Mangel jeder geſchulten Truppe, und
des vorbereiteten Materials für den Ballondienſt die Schuld
tragen mögen. Sehr günſtige Reſultate haben dagegen die Pariſer
Poſt Ballons in Verbindung mit den Brieftaubendepeſchen er
geben. 64 ſolche Ballons mit 155 Perſonen und 363 Brieftau
ben, ſowie 9000 Kilogramm Briefe und Depeſchen ſind vom
23. September 1870 bis 28. Januar 1871 von Paris abge-
gangen und 57 Tauben mit ca. 100000 Einzeldepeſchen nach
dort zurückgekommen. Dieſe Communication der Hauptſtadt mit
den Provinzen war in keiner Weiſe zu verhindern. Von den Aero-
nauten der Poſtballons ſind zwei ſpurlos verloren gegangen und
6 Ballons mit 15 Jnſaſſen dem Feinde in die Hände gefallen.
Künftige Kriege werden unvermeidlich die Ballonpoſt, die
Taubenpoſt, die Kaptivballons, die Signalballons und
die Bombenballons wieder in Thätigkeit ſetzen. Vorbereitungen
hierzu werden in Frankreich und in England ſchon ſeit Jahren im Ge
heimen getroffen. Frhr. v. Hagen gab ſodann die Beſchreibung
der lenkbaren Ballons von Labrouſſe, Dupuy de Löme und Brädler,
von welchen nur der zweite, während der Cernirung von Paris
zu Poſt und Kriegszwecken erbaute, einige unbedeutende Reſul-
tate ergeben hat. Bei allen drei Syſtemen fehlte der kräftige und
doch leichte Motor, welchen die Fortſchritte der Technik für die
nächſte Zukunft erwarten laſſen.

Frankreich. (Zur Prinzenaustreibung.) Die be-
ſonnene Pariſer Preſſe kehrt ſich, wie man weiß, mit aller
Schärfe gegen die Prinzenaustreibungs-Geſetze, welche jetzt in der
Franzöſiſchen Kammer berathen werden. Aber auch der „Figaro“
geißelt dieſes Geſetz, das dem Kopf des ultraradikalen Mr. Floquet
entſprungen iſt, in ſeiner Weiſe, mit nachſtehendem gelungenen
Spottantrag, den er demſelben Autor unterſchiebt: „Die Kam-
mer beſchließt: Jn Erwägung, daß das Volk ſouverain iſt,
wird daſſelbe angewieſen, binnen vierundzwanzig Stunden das
Land zu verlaſſen.

Paris, 3. Februar. (Zum Wortbruch des Gene-
rals Thibaudin.) Der Gaulois hält aufrecht, daß die Ernen-
nung des Generals Thibaudin zum Kriegsminiſter „eine beklagens-
werthe Thatſache“ ſei: Thibaudin ſei ein tapferer Soldat und
verdienſtvoller Offizier, aber ſeine Vertheidiger würden klüger
gehandelt haben, wenn ſie durch mildernde Umſtände die „Jrre
gularität“, um die Sache mit einem parlamentariſchen Ausdrucke
zu bezeichnen, zu entſchuldigen geſucht hätten. Der Gaulois fügt
hinzu, er habe eine Menge Zuſchriften erhalten, welche die Rich-
tigkeit ſeiner Nachrichten beſtätigen. Als Probe möge folgende
dienen

Herr Lonſtalot! Wir müſſen ſehr tief geſunken ſein, daß die
Regierung wagt, den Herrn Thibaudin zum Kriegsminiſter zu er-
nennen; ich werde es nie ren daß wegen dieſes Offiziers uns
ein preußiſcher General einen Tagesbefehl in Wiesbaden mittheilte,
der ſo ſchloß: „Jch weiß nicht, bis zu welchem Punkte Preußen ſich
noch auf das Wort eines franzöſiſchen Offiziers verlaſſen kann.“
Das Traurige an der Sache iſt, daß der General Recht hatte.

Ein alter Soldat.
In einer andern Zuſchrift, von welcher der Gaulois bemerkt,

er ſtreiche daraus, was ihm zu lebhaft erſchienen, heißt es:
Ja, Herr General Thibaudin hat den Revers unterzeichnet,

d. h. ſchriftlich verpflichtet, nicht die Waffen gegen Preußen während

der Dauer des Krieges zu führen und ſo erlangte er es, ſich mit
ſeinen Pferden, Waffen und ſeinem Gepäck zurückzuziehen. Bald
darauf jedoch ging er nach Bordeaux und ſuchte um ein Commando
bei Herrn v. Freycinet nach. Dieſer ſchickte anfangs Herrn
Thibaudin fort, aber nach einigen Tagen ließ er ihn zurückrufen und
ſchlug ihm vor, unter einem andern Namen zu dienen. So geſchahes, daß Herr Thibaudin, indem er den Namen einer Mutter annahm,

es erreichte, daß er, wie Sie gemeldet haben, ein Commando erhielt;
aber noch nach dem Kriege verlangten die Preußen, die in Ehren-
ſachen empfindlicher ſind als die Chefs dieſer Epoche, ſeine Ausſchei
dung und er wurde in Nichtaktivität verſetzt. Etwas ſpäter
wurde Herr Thibaudin genöthigt, ſeinem Generalsgrade zu entſagen,
es gelang ihm jedoch, in Gnaden wieder aufgenommen zu werden
und er erhielt das Commando über das 32. Linieuregiment; er wurde
von allen Offizieren die ſchmerzlich von dieſer Wahl betroffen waren,
mit einer Kälte aufgenommen, die eine tiefe Mißachtung bekundete;
aber er hielt feſt, und bald em Zeichen der Zeit nahm man
keinen Anſtand mehr, auf Empfehlung einiger Chefs, deren ſittliches
Gefühl verborben iſt, ihn zum Brigadegeneral zu ernennen er wurde
in jener Epoche der Mitarbeiter des Herrn Farre.

erokales.
Halle, den 5. Februar.

(General-Verſammlung.) Heute Vormittag 11 Uhr
hielt im Hotel zur „Stadt Hamburg“ der Landwirthſchaftliche
VerſicherungsVerband „Merſeburg“ im Anſchluß an die Magde-
burger Feuerverſicherungs Geſellſchaft unter dem Vorſitz des
Herrn Amtmann Rödiger Schafſee die zweite ordentliche
Generalverſammlung ab, in welcher die auf der Tagesordnung
ſtehenden Punkte, durchweg interner Natur, berathen und erledigt
wurden.

Die Halliſche Liedertafel) hielt geſtern Abend
auf dem „Jägerberge“ ihre dritte WinterSoiree ab, die einem
ſehr gelungenen Verlauf nahm. Die zum Vortrag gebrachten Ge
ſangsſtücke fanden wegen ihrer trefflichen Wiedergabe den Beifall
der aufmerkſamen Zuhörer. Hierin ſchloß ſich ein Tänzchen, das
die Mitglieder und deren Angehörige noch längere Zeit in har
moniſcher Weiſe zuſammenhielt.

(Der Verein ehemaliger Artilleriſten) hielt am
Sonnabend Abend im Reſtaurant zum „Roſenthal“ eine gut be
ſuchte GeneralVerſammlung ab. Eingangs derſelben erwähnte
der Vereinsvorſitzende, Herr Gefängniß Inſpektor Lindenſtein
das erfolgte Hinſcheiden Sr. königl. Hoheit des Prinzen Carl,
Chef der Artillerie, und widmete hochdemſelben ehrende Worte der

Hochachtung. Deſſen Andenken zu ehren, erhoben ſich die An
weſenden von ihren Sitzen. Die Rechnungslegung erfolgte durch
Herrn HauptſteueramtsAſſiſtent Trolle. Die Rechnung war
bereits vorher geprüft und für richtig befunden worden, Folge
deſſen dem Kaſſirer Decharge ertheilt wurde. Jn den Vorſtand
für das laufende Vereinsjahr wurden wieder reſp. neugewählt
die Herren GefängnißJnſpector Lindenſtein als Vorſitzender,
GerichtsAktuar Müller I als Schriftführer, Hauptſteueramts-
Aſſiſtent Trolle als Kaſſirer, Eiſenbahn Secretär Scheuer-
mann als ſtellvertretender Vorſitzender und Tapezierer Käſt
ner als ſtellvertretender Schriftführer. Die Gewählten nahmen
die Wahl dankend an. Hierauf wurden noch einige Sachen von
untergeordneter Bedeutung erledigt.

(Stiftungsfeſt). Der hieſige Turnverein „Frieſen“
beging geſtern den Tag ſeines 5 jährigen Beſtehens in höchſt
ſolenner Weiſe. Mit den Mittagszügen trafen die fremden
Turngenoſſen aus Berlin, Aſchersleben, Gerbſtedt, Leipzig,
Schkeuditz, Delitzſch, Magdeburg c. hier ein, und wurden nach
dem Verſammlungslocale Reſtaurant „Prinz Carl“ geleitet.
Hier fand am Nachmittage eine geſellige Vereinigung ſtatt. Die
eigentliche Feſtlichkeit wurde von Abends 7 Uhr ab in dem auf's
Sinnigſte mit Tannen, Fahnen, Wappen und Turneremblemen
geſchmückten Saale des Vereins- und Turnlocals „Müllers
Belle vue“ abgehalten. Die Begrüßung der zahlreich er-
ſchienenen zahlreichen Gäſte übernahm der Vorſitzende des Ver
eins, Herr Kaufmann Ernſt Roesner, in einer Anſprache,
welche mit einem Hoch auf Se. Maj. den Kaiſer endete. Von
den ſonſtigen Feſtreden erwähnen wir die des als Gaſt anweſenden
Herrn Landesſecretär Bethmann aus Merſeburg, welcher
dem Feſtverein die Grüße des Männerturnvereins zu Merſeburg
überbrachte und dem hieſigen Verein ein ferneres Blühen,
Wachſen und Gedeihen wünſchte. Jm Verlaufe des Abends
wurden Seitens der Vertreter der Turnvereine zu Gerbſtedt und
Nordhauſen (Frieſen), ſowie der „Freien Riege“ vom Allgem.
Turnverein zu Leipzig Fahnenſchilder an den Schaft der Vereins

fahne geheftet. Der Vorſitzende des Feſtvereins, Herr Ernſt
Roesner wurde vom Männer Turnverein zu Aſchersleben zum
Ehrenmitgliede ernannt. Ein bis ſpät am andern Morgen
währender Ball vereinizte die zahlreichen Theilnehmer in friſcher,
froher, freier, fröhlicher Weiſe.

Die Zuckerfabriken Wallwitz und Trotha
werden bis Ende d. Mts. im Betrieb ſein, da noch viel Rüben
zu verarbeiten ſind.

Der Verein der Bienenväter von Halle
a. d. S. und Umgegend hielt geſtern Nachmittag im Gaſthof
„zum weißen Roß“ hier eine Verſammlung ab, in welcher
Herr Lehrer Käſtner- Giebichenſtein einen intereſſanten
Vortrag über: „Reinigungsausflug der Bienen im
Winter“ hielt, welcher eine längere Debatte veranlaßte, in

welcher die anwohnenden Mitglieder hierüber ihre Anſichten aus
tauſchten.

(Die Confirmation der Waiſenkinder) fand
geſtern in der Glauchaiſchen Kirche ſtatt und wurden von Herrn
Paſtor Pfaffe 31 Knaben und 1 Mädchen eingeſegnet.

Die Armendirektion tritt den 7. d. Mts. Nachm. 4 Uhr
auf dem Rathhauſe zu einer Sitzung zuſammen.

Nothausgänge im Stadtheater.) Wir wieſen
vor Kurzem darauf hin, wie zweckmäßig es ſei, die das hieſige
Stadttheater Beſuchenden mit den im vorigen Jahre in Folge
polizeilicher Anordnungen an denſelben geſchaffenen Nothaus-
gängen bekannt zu machen, damit bei einem event. ausbrechen
den Brande das Theater ſchnell geräumt werden könne. Dieſem
berechtigten Wunſche hat nun auch der hieſige Feuer-Direktor,
Herr Zimmermeiſter Zabel sen., in einem Schreiben an den
Vorſitzenden der Feuer-Commiſſion, Herrn Polizeirath von HollAusdruck gegeben, in dem er denſelben bittet, zu veranlaſſen, e

die Nothausgänge dem Publikum nach den Vorſtellungen geöffnet
würden, um dieſe Einrichtung genügend bekannt zu machen.
Hierauf iſt dem Bittſteller folgender Beſcheid geworden: „Das
„MagiſtratsCollegium genehmigt, daß bei beſonders ſtark be-
„ſuchten Theater-Vorſtellungen, namentlich an Sonntagen, die
„Nothausgänge zur Gewöhnung des Publikums geöffnet reſp.
„zur Benutzung überlaſſen werden.“

(Die neue Academie der Tonkunſt hierſelbſt, er
richtet von Herrn Leonhardt Engelhardt, auf welches Unternehmen
wir bereits früher hingewieſen haben, iſt nunmehr eröffnet
worden. Dieſelbe bietet in erſter Linie Denjenigen, welche die
Muſik zu ihrem Beruf erwählt haben, ſeien dies Sänger,
Sängerinnen oder Virtuoſen, Lehrer oder Lehrerinnen, Gelegen

Erweiterung ihrer Kenntniſſe und Fertigkeit.

heit zu einer gründlichen ſyſtematiſchen Ausbildung, wie auch
den Freunden der Muſik Gelegenheit zur Anregung, wie zur

Den Zweck der
Anſtalt, in einem den individuellen Anlagen eines jeden Schülers
angemeſſenen Lehrgange denſelben zu höchſtmöglicher Leiſtungs-
fähigkeit zu entwickeln und neben einem gründlichen Studium der
Technik die allgemeine muſikaliſche Ausbildung zu fördern, hofft
Herr Direktor Engelhardt unter Mitwirkung gediegener von
ihm erworbenen Lehrkräfte, voll und ganz zu erreichen. Das
äußerſt mäßige Honorar, welches in keinem Verhältniß zu den
großen Koſten des Privatunterrichtes ſteht, macht auch dem Wenig-
bemittelten den zu ſeiner Ausbildung erforderlichen Unterricht
zugänglich, was wir den Vortheilen dieſes Unterrichts noch em
pfehlend hinzufügen.

(Der hieſige Orcheſter Muſik Verein) hielt
am Sonnabend Abend im „Hotel zum Kronprinzen“ ſein
XVII. Concert ab. Zur Aufführung gelangten diesmal: Mozart,
Symphonie Es., Bellini, Ouverture zur Oper „Norma“,
Haydn, Variationen für Streichorcheſter, Lindpaintner,
Ouverture „Pflegekinder“, Verdi, Ouverture „Nebu-
carnezar“ in durchweg gelungener Aufführung.

(Jm evangeliſchen Männer- und Jünglings-
Verein), welcher geſtern Abend in der chriſtlichen Herberge
„Zur Heimath“ eine Verſammlung abhielt, ſprach Herr Su-
perintendent a. D. Hartung über: „Den blauen Montag“,
deſſen Urſprung und Bedeutung im Handwerkerleben. Die An
weſenden folgten den intereſſanten Mittheilungen mit ſichtlichem
Jntereſſe.

(Gärtner-Verein.) Jm „Reſtauxant F. Keohl“
hier hielt am Sonnabend Abend der hieſige GärtnerVerein
unter dem Vorſitz des Herrn Kunſtgärtner Roſch eine Verſamm-
lung ab, in welcher Herr Kunſt- und Handelsgärtner Stieme
Vortrag über: „Material für Bindereien“ hielt, welcher
zu einer längeren anregenden Debatte Veranlaſſung gab. Die
von einem Mitgliede geſtellte Anfrage: „Jſt es lohnend, die
Cultur der Champignons im Keller und dergl.
Räumlichkeitenzu betreiben? wurde nur zumTheil beantwor-
tet und ſoll in der nächſten Verſammlung eingehend discutirt wer-
den. Nach Erledigung ſonſtiger geſchäftlicher Gegenſtände wurde
die Verſammlung geſchloſſen.

(Der Verein für Reformationsgeſchichte),
deſſen Gründung vor einigen Wochen hier angeregt wurde und
welcher durch Herausgabe kleinerer geſchichtlicher Publikationen
die Kenntniß der Geſchichte der Reformation fördern und dazu
beitragen ſoll, das evangeliſche Bewußtſein zu ſtärken, wird am
Dienſtag, den 13. Febauar, Nachmittags 4 Uhr, in der Aula des
Kloſters Unſerer Lieben Frauen in Magdeburg ſeine conſtitui-
rende Verſammlung abhalten. Das Comitee bilden die Herren
Archivrath Dr. E. JacobsWernigerode, Profeſſor G. Kawerau-
Magdeburg, Conſiſtorialrath Dr. KöſtlinHalle a/S., Profeſſor
Dr. Th. Kolde-Erlangen, Lic. Dr. B. Riggenbach-Baſel, Gym
naſialdirektor Dr. G. Schmidt-Halberſtadt.

(Aus der Jrrenanſtalt zu Nietleben entlief ge-
ftern Nachmittag gegen 5 Uhr ein Kranker Ramens Rothe aus
Sachſen. Der Wärter res Kranken bemerkte das Verſchwinden
ſeines Pflegebefohlenen ſehr bald und machte ſich zur Verfolgung
deſſelben auf. Der Entſprungene hatte ſeinen Weg nach hier ge
nommen und wurde vor dem Klausthor eingeholt. Die Bemühun-
gen des Wärters, den Kranken auf gütlichem Wege zur Rückkehr
zu bewegen, ſcheiterten an deſſen Widerſpenſtigkeit; es entſpann
ſich vielmehr zwiſchen Beiden ein heftiger Kampf, bei welchem
Rothe einen Stein ergriff und damit den Kopf des Wärters
bearbeitete. Nachdem aber der Widerſpenſtige mit Hülfe einiger
hinzugekommenen Perſonen feſtgemacht und einſtweilen nach der
Polizeiwache gebracht war, mußte ſich der Wärter erſt ſeine er
haltenen Wunden in der Klinik verbinden laſſen, worauf er den
Kranken nach Nietleben zurücktransportirte.

StadtTheater.
Die Neubeſetzung der Hauptrolle in Schiller's „Jungfrau von

Orleans“ mit Frl. Winkler, ſowie die für den erkrankten Herrn
Zeisler übernommene Darſtellung des Talbot durch Herrn Dir.
Gumtau iſt die äußere Veranlaſſung, daß wir auf dieſe Vorſtellung
nochmals zurückkommen, denn der Schreiber der Rubrik „Stadt-
theater“ will nicht nur Kritiker ſondern in gewiſſer Beziehung
auch Chroniſt ſein und da muß denn doch von ſo bedeutſamen
Veränderungen Notiz genommen werden. Dazu kommt, daß die
ſogenannten Schülervorſtellungen auch einmal der Beſprechung be
dürfen und diesmal zum Unterſchied in Betreff des Publikums.
Herr Dir. Gumtau hat ſſch durch die Einrichtung dieſer Vorſtel-
lungen ein wahrhaftes Verdienſt erworben, denn die Jugend
beiderlei Geſchlechts ſtrömt ſtets in ſo reicher Anzahl herbei, daß
die Räume unſeres Theaters zu klein ſind. Es iſt dies ein wahr
haft herzerquickendes Zeichen für den geſunden Sinn der hieſigen
jungen Welt und für die richtige Anſchauungsweiſe der Eltern
und Lehrer, daß ſie den Beſuch des Theaters an ſolchem Claſſiker-
abend geſtatten und empfehlen. Man hat ſeine helle Freude daran,
wenn man ſieht, mit welcher Aufmerkſamkeit den Vorgängen auf
dem Theater gefolgt wird und zu welch andächtiger Ruhe die ſonſt
ſo bewegliche Gemeinde durch die Hochachtung vor den Werken
unſerer unſterblichen Dichter gebracht wird. Referent, der es noch
nie verſäumt hat, einer derartigen Schülervorſtellung beizuwohnen,
kann mit Freuden konſtatiren, daß Rückſichtsloſigkeiten, wie ſie von
Erwachſenen leider nur zu oft durch Sitzeklappen c. verübt
werden, faſt nie vorkommen. Es weht ein Hauch der Begeiſterung
durch das Haus, wo ſo viele junge Herzen in edler Erregung höher
klopfen und das verfehlt ſeine Wirkung auf die Schauſpieler nicht.
Es beſteht ein geheimnißvoller Contact zwiſchen Darſteller und
Zuſchauer und daher kommt es, daß die Schülervorſtellungen in
dieſem Genre ſtets die beſten ſind. Es wird mit Schwung und
Begeiſterung geſpielt und am Sonnabend halfen dieſe Eigenſchaften
über ſo manche Mängel hinweg. Jm A iſt ſomit ein

zu konſtatiren und die Trägerin der Hauptrolle Frl.
Winkler war mit ganzer Seele bei ihrer die ſie, wie wohl
zu erwarten, ganz vortrefflich löſte. Frl. Winkler hat viel hin-
reißendes Feuer und davon machte ſie einen ſo ſchön künſtleriſch

emäßigten und veredelten Gebrauch, daß die ganze Rolle als eineKunſületſtung bezeichnet werden muß. Man ſieht, die Dame denkt

über ihre Rollen und hat die Mittel der Darſtellung in der Ge
walt, wolle ſie uns u daß wir ihr auch manchmal zurufen
möchten etwas weniger Gedankenarbeit, wo ein ſchönes unmittel-
bares Feuer allein ſiegen hilft. Herr Dir. Gumtau hatte wie ge
ſagt den Talbot übernommen. Er hat ihn gewiß oft geſpielt,
denn es war eine reife Leiſtung, die die volle geiſtige Auf-
nahme dieſes philoſophirenden Schlachtenlenkers bekundete,
der durch die ruhige klare Declamation n vollen Geltung kam.
Herr Leux hatte an Stelle des Herrn Schreiner den Du Chatel
übernommen und hat er uns durch ſeine Declamation recht ge
fallen. Der junge Mann hat ein hübſches Organ und wird bei
richtiger Schulung ganz erfreuliches leiſten können. Herr Burg
ſcheint ſeinen König fernerem Studium unterzogen zu haben eben
ſo wie Herr Behrend den Herzog von Burgund bedeutend beſſer
ſprach als früher. Die Bravourleiſtung des heldenhaften Organs
des Herrn Ackermann fand wieder einen vollen Beifall. Herr
Leichert als Lionel blieb auf gleicher Höhe und das Enſemble ging
vortrefflich zuſammen.

Dienſtag findet eine Wiederholung des Luſtſpiels „Schwert und
Feder“ ſtatt und ſteht nach dem Erfolg, den es bei ſeiner Aufführ-

ung zur Feier der ſilbernen Hochzeit unſeres Kronprinzenpaares
erzielte, zu erwarten, daß ein vollbeſetztes Haus der Vorſtellung
lauſchen wird.
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Sprechſaal.
Offene Frage zur Sonntagsruhe.

Worin beſteht die geſchäftliche Schadigung der Ge-
werbet

eredet worden

durch Darlegungen in der Tagespreſſe.
ündige Antwort auf dieſe Frage von einem „Sachver-vändigen I erhaiten, wird gewiß manchem Leſer des Courier von,

denn die e Ausführungentz i dies n e
s Publikum gedrungen ſind, greifen vor allen Dingen diees Oberpraſdinges zum Erlaß einer ſo weit gehenden

Polizeiverordnung an, andere betonen den Werth dieſer Verfügung
in kirchlichem Sinn, wieder andere beleuchten die ſociale Bedeutung
dieſer Maßregel aber die Gefährdung geſchäftlicher Intereſſen
der Gewerbtreibenden in Stadt und Land, auf welche die gegneriſche
Agitation ſich doch in Sonderheit ſtützen muß iſt oft erwähnt,
jedoch meines Wiſſens nir ends ausreichend begründet worden.

ir auf dem Lande ſind e u anzunehmen daß dieſe
ä Schädigung gar nicht exiſtirt!geſchaeice mer nnd feit, daß alle diejenigen Waaren,

welche überhaupt nur in der Stadt zu finden ſind nach wie vor
von ſtädtiſcher wie ländlicher Bevölkerung dort entnommen werden

Auch werden die ſtädtiſchen Conſumenten während der
Woche und Sonntag Morgen in der Lage ſein, ihre Einkaufe effec-

ebenſo der g. Se T ionntag Morgen ſelbſt zur Stadt zu kommenDoten, Marktbeſucher und andere ſichere orts

übliche Gelegenheiten zur Ausführung ſeiner Geſchäfte benutzen kann.
Hierzu kommt, daß dieſe Commiſſionsgelegenheiten ſich heut zu Tage

Intereſſe ſein

müſſen!

tuiren zu können

viel zahlreicher wie früher darbieten
Chauſſeen vorhanden ſind.

aus dem Ausland kommt erſcheint es wie eineWenn man daß daſſelbe in Deutſchlandſchlechte Angewohnheit des Publitums,e nuntr und zu jeder Tageszeit,
kaufen zu müſſen.

trieben werden.

und er hat recht!

Verluſt zu ſchützenHand lingegrhifen, Ladendiener,

giöſen Bedürfniß zu genügen-

mittag erledigt werden.
äf i ſo wie von einer mehrſtündigen Gaserſpar- ſtraße 2. deJ ortheil ehe als der ganze Sonntag Nachmittags Geboren: Dem Gutskeſitzer R. Richter ein Sohn, Magde-

Verkauf werth iſt? burgerſtraße 31 a. Dem Handarbeiter A. Huth ein Sohn Bern-Wenn hiernach den Geſchäft sleuten in der Stadt a 17. a unehel. n 29 Stimmen.ä swerther Nachtheil durch dieſe Ver Dem Zimmermann A. Spazier eine To ter, Hanfſack 4. Dem 7077 an de he Mukgentſeve a berſeheint dieſelbe den Gewerbe Maurer E. Scharfe ein Sohn, IV. Vereinsſtraße 9. Dem der Wahl theilgenommen.
treibenden auf dem Lande geradezu von Nutzen zu ſein. Handarbeiter W. Stöpke ein Sohn, Taubengaſſe 14. Dem
Iſt es doch augenſcheinlich, daß Gaſthofsbeſitzer, Reſtaurateure,d nſinke Tun Polrbetceibenee aller Art in man und Markt-

durch dieſe Polizeiverfügung gewinnen müſſen.tag Wnn Je e bedeutende Zahl von Geſchäftsleuten es ver-
ſtünde, ſo laut und ſo energiſch ihr perſönliches Intereſſe zu ver
treten wie die Herren in der Stadt unter fortſchrittlicher Anleitung

reibenden in Stadt und Land durch die Ober-
Präſidial- Verfügung vom 18. December 18822So viel auch neüerdings über „Sonntagsruhe“ geſchrieben und

ſo habe ich in überzeugender Weiſe gerade dieſe
rage noch niemals praktiſch beantwortet gefunden weder durch die

Reden in IJntereſſentenkreiſen, in kaufmänniſchen Vereinen c noch

Ganz beſonders d Intereſſe S waſtoſean-
sſtandes iſt eine Conzentrirung der eigentlichen C eſchä tun-gen 5 Muß doch heut zu Tage jede Arbeit, welche

Früchte bringen ſoll mehr wie früher ſchwungvoll und intenſiv be
r Wenige Stunden am Tage ein offenes Geſchaft

e Hände voll zu thun iſt doch zweckmätziger, ais vonfi vie Abends ſpät die Verkaufsſtätte geöffnet zu halten
Und dabei doch nur tropfenweiſe Geſchäfte abwickeln zu können.
Time is money! (Zeit iſt Geld!) jagt der praktiſche Englander

Was wird nicht an Arbeitskräften r ite
i i e ie iſt es m eifrigſten Geſchäfts-Beziehung vergeudet, wie iſt es auch dem eifrig

die nothwendige Aufficht um ſich vor
ſelbſt führen zuztönnen. Werden Commis,

Ladenmädchen nicht weit williger

i i ä ſie ihren regelmäßigenißiger ihrem Geſchäft nachgehen, wenn ſie i te äßiehe wenn ihnen die Gelegenheit gegeben wird, während

eines Nachmittags in der Woche ſich fortzubilden und ihrem reli-
Wie manche nothwendige Ordnungs-

it i öthige ir-Arbeit, zumal in kleinenbeit im Waarenlager, und nöthige ComtoirArbeit, z iVerhältniſſen welche bis jetzt wegen Mangel an Zeit unterbleiben

mußten können nun in ungeſtörter Stille an einem ſolchen Nach-
Sollten nicht manche kaufmänniſchen

„Muttern“
fanges und

geſchloſſen.

bürgern.ſeitdem gute Wege Und

Wochentags wie Sonntags wirken.

kirchhof 4.

petitionen zuſammenfinden, würden ſich ſofort jan unſeren Herrn
Oberpräſidenten wenden, und ihn
erhaltung ſeiner Verfügung vom 18. Dec. 1882 er

Jn der That dürfte dieſe anerkennenswerthe Verfügung den
ländlichen Geſchäftsleuten und Gewerbtreibenden zu Hülfe kommen,
daß ſie dadurch eher in die Lage verſetzt ſind, die erdrückende Kon
kurrenz der großſtädtiſchen Geſchäfte auszuhalten. Wird es doch
für Gaſthofsbeſitzer und Reſtaurateure oft zu einer unverdienten
Härte, wenn die ländliche Bevölkerung Sonntag Nachmittags ſich
in Maſſen zur Stadt begiebt. So manches Bäuerlein hat ſich
ſchon Sonntag Nachmittags zur Stadt begeben, um Tabak, Kaffee,
Zucker 2c. einzukaufen, in der Vorausſetzung ein gutes Geſchäft zu
machen und 10--12
Krämer im Dorf.
ſeinem Wege hin zur Stadt und des Abends gewöhnlich etwas
ſchief zurückkehrend zugeſetzt hat an Stiefeln und verregneten
Kleidungsſtücken, weiter was ihm der zweifelhafte Genuß eines
großſtädtiſchen Abendbrods mit obligater Pferdewurſt, ſo wie koſt
ſpielige Getränke gekoſtet haben das wird bald vergeſſen und

dies zu thun pflegen, ſo würden ſie ſich baldigſt Maſſen

onſtiger Verführungen großſtädtiſcher GaunerJnduſtrie
an Sonntag Nachmittagen gar nicht zu gedenken!

Sollte wirklich Jemand ſich erkühnen, nachweiſen zu wollen, daß
dieſe Verfügung das Volk national-ökonomiſch ſchädige? Sollte
unſer Publikum fich ſo weſentlich vom franzöſiſchen und engliſchen
in dieſer Beziehung unterſcheiden Jn
ſchon Wochentags viel weniger geöffnet, als in unſeren Provinzial
ſtadten; über Mittag ſo wie am Abend bald nach 7 Uhr wird überall

Das engliſche Handelsvolk iſt bekannt durch ſeine
ſtrengen Vorſchriften in Betreff der Sonntagsruhe. Auch in Leipzig
iſt die Geſchäftwelt vollſtändig einverſtanden mit dieſer Maßregel

Alle neuen Einrichtungen verlangen ja ihre Zeit, um ſich einzu
Wie oft iſt über eine nothwendige Neuerung zuerſt recht

tüchtig geſchimpft worden, ſpäter gewöhnt ſich Alles, und ſchließlich
wird von allen Seiten dieſelbe Neuerung als ſegensreich gepri. ſen.

Und „ſegensreich“ wird und muß ſchließlich dieſe Verordnung
Denn wer mag des Vormittags in die Kirche gehen, wenn

er den Nachmittag über arbeiten muß; da verlangt der Körper ſeine
Rechte. Wir haben das „Gebot“: „Du ſollſt den Feiertag heiligen
und jeder Chriſt hat ſich bei ſeiner Confirmation verpflichtet, dies
Gebot zu halten!

Die Geſetzgebung über die Sonntagsheiligung iſt einer der
wichtigſten Faktoren zur Bildung der Sitten!
eine ſoziale Frage hätten, wenn in den Städten der Sonntag als
„Feiertag“ nicht verloren
gebung auf dem Lande glücklicherweiſe erhalten hat.

Civilſtands-Regiſter der Stadt Halle.

Aufgeboten: Der Stärkefabrikant J. Keil, Brunoswarte 21,
und E. Hundt, Herrenſtraße 10. Der Ciſenbahnarbeiter R. P.

Eheſchließungen:

und R. Graf, a tScholtyfſik, Raffinerieſtraße 7, und C. Bunk, Pfännerhöhe 8.
Der Maurer J. Müller, Krauſenſtraße 1, und W. Schernitz, Herren-

Tiſchler C. Brode eine Tochter, Taubengaſſe 2.
Sohn, Entbindungs- Jnſtitut.

eine Tochter, Charlottenſtraße II. Eine unehel. Tochter, Moritz-

Geſtorben:
22 Tage, Schlaganfali, Stadtkrankenhaus.

dringend um tuchen.
Tiſchlermeiſter Friedrich

fg. weniger in Summe zu bezahlen, als beim

Phthisis pulmonum, Martinsgaſſe 7.
F. Schulze Tochter Martha, 3 Jahr I1 Monat 19 Tage, Lungen
ödem, Mittelſtraße 4. Der Hofaufſeher Wilhelm Schulze, 37 Jahr
10 Monat 24 Tage, Eryfipelas, Diakoniſſenhaus.
MilitärJnvaliden F. Franke Tochter Aletta,
28 Tage, Gehirnentzündung, Herrmannsſtraße 12. Der Schuh
machermeiſter Heinrich Müller 57 Jahr 11 Monat 24 Tage.
Pleuritis, Rathhausgaſſe 17.
28 Tage, doppelſeitige Lungenentzündung Schützengaſſe 103.

A. Leuchte Tochter Bertha, 20 Tage, Krämpfe, Unterplan I.

w. rft re e 1 26 Tage,rämpfe, alter Mar Des Kupferſchmied F. NollWalther, 9 Monat 16 Tage, Per e 857Pneumonie, Parkſtraße 5. Der
eber. 38 Jahr 1 Monat 25 Tage,

Des Schuhmachermeiſter

Des verſt.
7 Jahr 1 Monat

JTda Schulze, 23 Jahr 6 Monat

zas aber unſer ſparſamer Laändwirth auf

u Haus nicht vorgerechnet! Des modernen Bauern

aris z. B. ſind die Läden Raffinade 37.75
Melis 37.00

Tendenz unverändert.

Telegraph. Coursberi
Zuckerbericht der

vom 5. Februar 1883.
Kryſtallzucker I. 33.60—34.00
Kornzucker von 969 28.50 28.90
Karnzucker von 959 27.50-—27.90
Kornzucker 94 26.90--27.30
Kornzucker Rend. 88 27.50—27. 60.

Nachproducte 88-—920, 21.50 24. 30
Tendenz vermehrter Begehr bei kleinem Angebot.

te der Hall. Zeitung.e La

Gem. Raffinade 35.00-—35.50
Gem. Melis I. 34.00-—34.25

KartoPterſgigltus per 10,000 1- loco ohne Faß 50.80 bis

Actien A. C
99,

Wer weiß, ob wir

egangen wäre, welchen uns die Geſetz Gerſte loco i 260

Hafer.Ein Landmann.

Rüböl loco 81,

April-Mai 122,50
Spiritus loco 50,80. April-Mai 52,50. AuguſtSept. 54.80, ermatt.

AprilMai 81,

Berliner Fonds-Börſe.
„„Berlin,

4 Preußiſche Conſols 101,60. Oberſchleſiſche Eiſenb.Stamm-
E. 247,40. Mainz-Ludwi shafener Stamm-Actien

4 Ungar. Goldrente 74,40. 495
70,40. Oeſterr.-Franz. Staatsbahn 571,
515,50. Tendenz: ſchwach,

Berliner Getreide-Börſe.
Weizen (gelber) AprilMai 183 50. Juni- Juli 187,70 ermattend.
Roggen. Februar 135,50 April-Mai 138.

t

den 5. Februar 1883.

uſſiſche Anleihe v. 1880
Oeſterr. Credit-Actien

MaiJuni 138,75,

Septbr.-Octbr. 64,

Meldungen vom 3. Februar 1883

Taute, Halle, und M. W. F. Schulze, Volkſtedt. sDer Kutſcher C. Dietrich und C. Schumann, eporenderodatſh
Königsſtraße 20 b. Der Schmied G. Kauffmann, Auguſtaſtraße 1, geſtorben.

Auguſtaſtraße 6a. Der Fabrikarbeiter F.

Ein unehel.
Dem Kaufmann R, Nultſch

Der Schmiedemeiſter Guſtav Bölke, 63 Jahr
Des Handarbeiter Eides abgelehnt.

Holzverkäuſe
in der Königlichen Oberförſterei Schkenditz.

I. Montag den 12. Februar
10 Uhr

Unterforſt Dölau,
Jagen 58 an der Lieskauer Straße

circa 140 Kiefern mit 90 fm.

II Diener den 13. Februar
10 Uhr

Unterforſt Schkeuditz,
Schlag III

eirea 2 Hundert Stangen. O Hundert
haſelne Bandſtöcke, 1500 rm
Unterholz-Reiſig.

III. Donnerstag den 15. Febr.
10 Uhr

Unterforſt Burgliebenau,
Schlag VIII

zwiſchen Döllnitz u. Burgliebenau
circa 1,5 Hundert Stangen, 10 Hort.

haſelne Bandſtöcke, 1000 rm
Reiſig.

IV. Montag den 19. Februar
10 Uhr

Unterforſt Maßlau,
Schlag IX bei Oberthau

circa 20 Hundert Stangen, 20 Hort.
haſelne Bandſtöcke, 1500 rm

Reiſig; aus der Totalität:
50 rm Kloben, 180 Reiſig.

Schkeuditz, den 3. Februar 1883.
Königliche Oberförſterei.

Bekanntmachung.
Mord-Ostsee-Hannover- Tuärucoder Verband

Zum Tarife für die Beförderung von Leichen, Fahrzeugen und
lebenden Thieren tritt zum 1. Februar bezw. 15. März er. Nachtrag II
mit Aenderungen der Zuſatzbeſtimmungen zum BetriebsReglement in Kraft.

Nähere Auskunft ertheilen die VerbandsExpeditionen, bei denen auch
Nachtrags Exemplare zum Preiſe von 0,05 .4 pro Stück käuflich zu
haben ſind.

Erfurt, den 27. Januar 1883.
Namens der Verbands- Verwaltung.

Königliche EiſenbahnDirection.
Ein OekonomieEleve,

der Luſt und Anlage für Erlernung des
Gutswirthſchaftsbetriebes hat und gut
empfohlen iſt, findet ausgezeichnete
Gelegenheit ſich praktiſch und theore
tiſch weiter auszubilden, auf einem
Rittergute in der Nähe von Ccaſſel.
Anfragen mit Zeugniß Abſchriften und
Curriculum vitae zu adreſſiren Litr.
B. C. 3346 an die Annoncen Expedi

tion Th. Dietrich Co. inCaſſel.

Für mein Getreide und Mehl
geſchäft om gros ſuche per ſofort
oder pr. 1. April a. c. einen mit den
nöthigen Schulkenntniſſen verſehenen
jungen Mann als Lehrling.

A. Meissner,
Wittenberg a/ E.

Tüchtige
Ilaschinen- Yähertunen,

auf Oberhemden geübt, finden lohnende
und dauernde Beſchäftigung bei

H. C. Weddy-Pönicke.

Kohlenſandſteine, unübertrefflich in
der Feſtigkeit, beſonders als Kopfſteine
zur Straßenpflaſterung geeignet, doch
auch zu Bauzwecken verwendbar, ſind
billig zu verkaufen. Näheres Ziegelei
Paſſendorf beim Ziegelmſtr. Schu
bert oder Halle, Steinweg Nr. 33

im Comtoir.

Zwei fehlerfreie, gut ein-24 gefahrene Pferde, zu je-
dem Gebauch paſſend, ver

kauft. Näheres bei Rudolf
Mosse, Brüderſtr. 6.

Mein

Colenialwaaren-, Dabab- und Cigarren-legchaſt

Telegraphiſche Depeſchen.Berlin, grappirw peſw
Der langjährige Redakteur

Ernſt Dohm iſt heute Vormittag

Paris, 4. Febr. Bei der heute im hieſigen 5. Arrondiſſe-ment ſtattgehabten Stichwahl wurde Wo nern Gntranſgelt

mit 3424 Stimmen zum Mitglied der Deputirtenkammer gewählt
der Kandidat der Radikalen, Engelhard, erhielt 2673, der Anar
chiſt Gauthier erhielt 460, ver Arbeiterkandidat Allemand erhielt

Von 11,570 eingeſchriebenen Wählern hatten

In Cahors (Departe
ment Lot) wurde heute der Republikaner Verninagc mit 226 Stim
men zum Senator gewählt, der bonapartiſtiſche Gegenkandidat
Pages Duport erhielt 114 Stimmen.

Madrid, 4. Febr. Der Kongreß der Deputirten hat mit
162 gegen 13 Stimmen die Aufhebung des parlamentariſchen

mit

DBDestillation
verlegte, während des Neubaues meines Wohnhauſes, nebenan in das Wangrenhanus

Leipzigerstrasse 53.
Halle a/S. d. rnar F. Schmidt.

Holz-Auetion
in dem Gräſl. v. Hohenthal—'ſchen Forſtrevier

Dölkau.
Montag den 12. Februar er.

9 Uhr ab ſollen:
I. im Schlage Thiergarten (bei Günthersdorf)

ca. 9 eſchene Abſchnitte mit 1,00 Feſtm.

19 birkene 5,48106 erlene „20,16211 Km gem. Unterholzreiſig,

99 Abraunreiſig,
„Beſenreifig,3

II. von Mittags l2 Uhr ab im Günthersdorfer
Ellern (bei Günthersdorf)
ca. 6 eichene Abſchnitte mit 2,14 Feſtm.

37 erlene 8,4400 S.tangen 4. und 6. Klaſſe,
km eichene, erlene u. pappelne Scheite,

Stö cke,
292

3

von Vormittags

gem. Unterholzreiſig,

Abraumreiſig,83
III. von Nachmittags 3 Uhr ab im Schlage Kraut

lappen (bei Dölkau)
ca. 50 eſchene u. erlene Abſchnitte mit 13,35 Feſtm.

120 Stangen 4. u. 6. Klaſſe,
25 Km pappelne Scheite,
21 Stöcke,

156 gem. Unterholzreiſig,
80 Abraunmreiſig,
55 Stück Kopfweiden

mit dem Bemerken, daß in jedem Schlage mit dem Verkauf des
Nutzholzes begonnen wird, öffentlich und meiſtbietend unter den im
Termine bekannt zu machenden Bedingungen verkauft werden.

Sammelplatz in den betr. Schlägen.
Dölkau, den 2. Februar 1883.

Der Förſter
König.

Konkursverfahren.
Jn dem Konkursverfahren über das

Vermögen der Handelsfrau Emma
Trog geb. Klauß, in Firma E. Trog
zu Halle a/S. iſt zur Abnahme der
Schlußrechnung des Verwalters Ter-
min auf den
14. Febr. 1883 Vorm. 10 Uhr

vor dem königl. Amtsgerichte hierſelbſt
Zimmer Nr. 31 anberaumt.

Halle a /S., d. 30. Januar 1883.
üller T., Aktuar,

als Gerichtsſchreiber des königl. Amts
gerichts.

Fin Gut in Mecklenbur

Amt Stavenhagen, 2600 Morgen
Acker, durchweg Rübenboden, will Be
ſitzer verkaufen. Selbſtkäufer erfahren
Näheres sub A. 50 an die Expedition
der „„Roſtocker Zeitung in Ro
ſtock i M.

Zum 1. April findet ein energiſcher
tüchtiger Feldverwalter, der mit Rü
benbau vollſtändig vertraut iſt, Stel
lung. Gehalt 500 RM. Reflekan
ten, denen an einer dauernden Stellung
gelegen iſt, wollen Abſchriften der Zeug
niſſe einſenden Wiechmann, Dom.
Rehden, Weſtpreußen.

Ein verheiratheter Aufſeher, welchem

gute Zeugniſſe zur Seite ſtehen, wird
zum 1. April d. J. auf dem Rittergute
Groß-Kayna bei Frankleben geſucht.
Perſönliche Vorſtellung erwünſcht.

Zum 1. April er. wird für ein fei
ues Restaurant ein gewandter,
kautionsfähiger Pächter geſucht. Of-
ferten unter R. 10 Deſſau poſtla
gernd.
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Den Empfang der neuen Stotſſe zur Anfertigung der
elegantesten Prühjahrs- und Sommmergarderobe
zeigt ergebenſt an

Gr. Ulrichstrasse 5..
Halliſcher Tageskalender.

Dienstag den 6. Februar:
Kgl. Univerſitäts-Bibliothek (Wilhelmsſtr.): geöffnet v. Vm. 8--1 Uhr, Aus-

leihen der Bücher u. W derſelben von 11 1 Uhr.
Gerichts chreibereien d. Dienſtſtunden v. Vm. 8 bis Nm. 4.
Königl. Kreiskaſſen des Stadtkreiſes u. des Saalkreiſes Dienſtſtunden Vm.

von 8 12 u. Nm. von 3--6.
Standesamt: Vm. v. 9--1 u. Nm. v. 3--5 peöffpet im Waagegebäude Eingang

Rathhaus. Montag, Mittwoch u. Sonnabend Eheſchließungen.
Städtiſches Leihhaus: Expeditionsſtunden win Vm. 8 bis Nm. I1.
Städtiſche Sparkaſſe: Kaſſenſtunden Vm. 8 -1 u. Nm. 3-—4.
Sparkaſſe f. d. Saalkreis: Kaſſenſtunden m. 9-—-1 u. Nm. 4—-5 Sophienſtr. 10.
Spar u. Vorſchuß-Verein: Kaſſenſtunden Vm. 9--1 u. Nm. 3--5 Brüderſtr. 6.
Börſenverſammlung: Vm. 8 im ſtädt. Schützenhauſe (mit CoursNot.).
Patentſchriften-Leſezimmer: Magdeburgerſtraße Nr. 4, 1 Treppe hoch, geöffnet Seit 1876:von 8 12 Uhr Vm. und von 2 6 Uhr Nm.

Z0 eigene CentralgeſchäfteVolksbibliothek. von 7--8 Uhr Ab. geöffnet im Rathhaus.

Städtiſche r Ab. 8 10, reſp. 9 Rechnen für 2 Abthlgn. S in Berlinfremde Sprachen im Stadtgymnafium. J J rer KüehKaufmänn. Verein: Ab. 8 Geſellſchaftsabend und offene Bibliothek. S nebst Weinstuben mit guter, billiger Küche
Kaufmänn. Verein „Mercur“: Ab. 8 im „Reichskanzler“. S à Gang 10, 20 u. 25 Pf., und guten billigen Weinen
Kaufmänn. Verein „Solidia“: Ab. 8 J J per 1/8 Liter (von 10 Pf. an) ohne Preisaufschlag.
Aelterer Hall. Lehrer-Verein: Ab. 8 in Thieme's Garten. e R u Tall. Lehrer-Verein: Ab. 8 im „Gambrinus“. 46 500 Filialen in Deutschland.S 2 S 7 eWegen agger Stenographen-Verein: Ab. 8 Sitzung in Meyers Reſtaurant N. Neue Filialen werden stets gern vergeben.
Arends'ſcher Stenographen -Verein: Ab. 8 Unterricht u. tachygraphiſche Uebung Fia 5 e Finſührung chemigeh untermnehter, gesunder, reiner

in der Elſäſſer Taverne.
Verein ſelbſt. Conditoren: Ab. 8 im „Reichskanzler“. ungegypster, sowie 8. g. Piquette -Weine in Deutsehland
S d Klang: Ab. 8— 10 Uebungesſtunde im „Kronprinzen“. rScſangeerein Arion: Ab. 8 Uebungéſtnnde 3 Paradiese W Von 80 Pf. orr S Nwehe) viel 360 pro liter,

eGeſangverein Lydia: Ab. 8 im „Reichskanzler“.Hauliſcher Zither-Club: Ab. 8 Verſammlungs Abend b. Hrn. Neſſe in d. „Stadt W Wein muss das Nationalgetränk der deutschen Nation

Berlin“, Leipzigerſtr. d werden. (Fürat v. Bismarcks Worte).Um Missverständnisse zwischen meinen Käufern und mir zu
vermeiden, erkläre ich: Ich verkaufe meine Weine aur

unter den in meinem ill. Preiscourant Heo. 29 oder folgendeStadt rheatep, 2 en. angegebenen Gedingungen und nur selbige nd
e

Dienstag den 6. Februar. J ne v gern zur29. Vorſtellung im III. Abonnement.

Schwert und PFeder.
oder: Vor hundert und fünfzig JVahren,

Sittengemälde in 4 Acten von Raupach.
Mittwoch: Benefiz für Frl. R. WinKler.

Zum erſten Male: Oclette.
Pariſer Sittenbild in 4 Acten von Victorien Sardou.

Repertoire der Leipziger Theater.
Für Dienstag:

Neues Theater: Jeſſouda, große Oper.
Altes Theater: Lumpaci-Vagabundus, oder: DasliederlicheKleeblatt, Zauberpoſſe. al Montag Aen 12 Februar 1383, Abends 6 Uhr re im SaalecderBerggesellschaft ſei ahnter amtlien-NachriThäriuwiseh-Sächvischer (Gegchichts- und. Alterthupsverein, n e S

Dienstag den 6. Februar Abends 8 Uhr Monats Verſammlung des akademischen besangvereins. Die heute Morgen 2 Uhr erfolgte
auf dem „Jägerberge“. Das Präſidium. e e s üü glückliche Geburt eines kräftigen Mäd-
j i Pienstag d. 6. Febr. Ab. 6 Uhr Uebung in chens beehren ſich ergebenſt anzuzeigenSin v h Programm: Ouverture „Egmont“ von Beetboven; v9 Academie der Aula d. Stadt-Gymnasiums, Sophbienstr. S g twio derian lscho J eder fur on ws

S 3 zmill Solo, Chor und Orchester; ClaviervortragDe Hall. freiwillige Feuerwehr. Chorlieder v. Robert Franz u. ehe
e Die Uebung findet nicht Dienstag, ſondern Freitag Oedipus in Kolonos, Musik von Men- TodesAnzeige.
e den 9. Februar Abends 8 Uhr ſtatt. delssohn. gtatt besonderer e dung,d Das Commando. Dienstag den 30. Januar,Billets, wummarirt 2,50 Mark, unnummerirt 1.50 Mark sind in J Abends 10 Uhr entſchlief ſanft

s der Musikalienhandlung des Herrn Karmrodt, Barfüsserstr. 19 J nach längerem Leiden unſer in-Frische P fann- U. Spritzkuchen zu haben. Otto Rerbke, Universitäts-Musiklehrer. P nigſtgeliebter, raſtlos für das

mit feinster Füllung m I Wohl der Seinen thätiger Gatteempfehlen Privat-Schule. und Vater der Kaufmann Herr
Vp. Da wich Söhme. Das neue Schuljahr beginnt Dienstag den 3. April. Oswald Gutmacher.

Geiststrasse 1. Markt 19. Anmeldungen neuer Schülerinnen erbitte ich zwischen 12 u. 1 Uhr. Um ſtille Theilnahme bitten

T Blücherstr. 10. Hedwig Schroedel. d d. ufS F 77 rauern en unter aſſenen.zu Faſtnacht en von früh 7 Uhr an Transportable und fest liegende Leipzig den 3 Febr. 1888.
rische Pfann- nrit Grube u. PFeldeisen bahnenfrische Pfann- und Spritzkuchen. achbilitgetemu bewährten re er

W iener Oaſe. System stets auf Lager. Verlobte Hrt Lore göbte m den.
Beſäumte Fichten-Schaal-Fretter, C Kraft Ingenieur u. e h e t

8

Fritz Stegemann (Magdeburg).

15 mm ſtark, 1, 65—1,90 m lang, hauptſächlich 8, am breit, offerirt y tecohnisches Geschäft, Wenn Wein Sr. orn. Rudoſf
in Waggonladungen den ebm zu 25 frei Halle a/S. s Teltz (Amt Friedrichrode) Hrn Bürger

Dampfſäge Sudau bei Schugsten. Halle a/S., Alter Markt 6. e e Gade nene
1. April e. ein Ij Ein Laden in guter Geſchäfts Pf Magdeburgd cent n un NPthechakterin Cesuoht, „esens a de Pfal- I, SprälzKuchen et Ggerrbel gang Letz

rbeiten geübtes Stubeumädchen. per 1. Mai für ein Gut bei Caſſel, miethen geſ. Off. mit Preisangabe mit feinſter Füllung empfiehlt Zinn (Mägdepurg, de R
entzlau geb. Denecke (Reuſtadt-Magdeb.Fran Fabrikbeſ. Ku n tZze. muß im Stande ſein, einer größeren unt. A. B. in d. Exp. d. Ztg. abzug. C. T. Müller. Leipzigerſtr. I. Galsbe Heintich Schneidewindt (Gctens-

Halle, Kirchthor 5. Milchwirthſchaft vorzuſtehen. on 1 Laden mit oder ohne Woh- IVaDdorKeroſoter-Vüren wegen). Rittergutsbeſitzer Ferd. Löbbecke
Zwei Dreſcherfamilien finden Offerten jung ſofort, 1 Laden mit orer (Dorfſtadt).mit Abſchrift von Zeugniſſen unter W I. April 1883 Mittwoch deu 7. Februarzum 1. April d. J. Arbeit auf dem Lit. A. B. No. 3345 an die Annoncen ohne Wohnung zum J. Apri s S Uhr i Der „Kreuzzeitung“ entnommen

Rittergute Groß Kayna bei Frank gr. Klausſtraße 8 zu vermiethen. Abends Uhr im Kühlenbrunnen. Veriobt: Franziska Gieſe geb. Eich
leben. Expedition Th. Dietrich Co. Hönicke. Nur für Mitgiieder der Vorſchußbank.) mann mit Prem. Lieut. L. v. gaboroweti

in Caſſel Ein älterer, energiſcher Hofaufſeher 4 r s Rendanten. t S Portia Veerlan
Eine geprüfte Lehrerin zur Erzie An ſeder Art Leför- oder Verwalter wird zum I. April auf g. b er Mitglied NWGebvren. Ein Sohn Hrn. Paſtor

hung von 3 Mätchen im lter ven 2e1gen dert porto und ein Ritterzut geſucht. Vorzug erhalten e ener er Wellmer (Granſee).
5-—8 Jahren wird den 1. April zu en ſpeſenfrei an ſämmtliche exiſtirendef Zei- Bauernſöhne. Bewerber wollen ihre 88 Stück 11 Monat alte, ſehr b werben t a War
gagiren geſucht. Perſönliche Vorſtellung tungen die Annoncen Expedition von abſchriftlichen Zeugniſſe und Offerten fette Rammellämmer ver rulukent e (Hresden).
erwünſcht. Rittergut Burg-Liebenanf Haasenstein Vogler, beiHrn W. Lane, Halle, Martins kanft das Rittergut Kötzsehau, Hrn. Hauptm. Arnold Frhr. v. Schele

d rurſ Hrn. Haupb. Ammendorf Merſeburg. Halle a/S., Leipzigerſtraße 2. gaſſe Nr. 14 nieterlegen. Station der Thüringer Bahn. Sohn Bodo (Dresden).
Gebauer-Schwetſchke' ſche Buchdruckerei in Halle.
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